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des beschäftige sind oder sich dort um einen Arbeits­
platz bewerben, sondern auch auf sämtliche Einwoh­
nerinnen des Großraums H. Dadurch, daß sie einen 
Frauenbericht erstellt und fortschreibt sowie Frauen­
fördermaßnahmen erarbeitet und deren Durchfüh­
rung überwacht, beeinflußt sie die Tacigkeic des 
Zweckverbandes nicht nur unerheblich. Ihre Arbeit 
wirkt sich insbesondere auch auf das äußere Erschei­
nungsbild des Zweckverbandes aus, da Fragen der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen in der 
Öffentlichkeit eine besondere Beachtung finden. 
Wegen dieser Auswirkungen der Tacigkeic wird in der 
Arbeitsplatzbeschreibung in besonderem Maße Ein­
fühlungsvermögen, Verhandlungsgeschick und Ver­
antwortungsbewußcsein gefordert. 

d) Die Klägerin ist jedoch nicht in die VergGr. III 
Fallgruppe 1 a BAT/VKA eingruppiert, da sich ihre 
Tatigkeit nicht durch das Maß der damit verbunde­
nen Verantwortung erheblich aus der VergGr. IV a 
Fallgruppe 1 b BAT/VKA heraushebe. Ihre Tacigkeic 
ist zwar besonders verantwortungsvoll im Sinne der 
VergGr. IV b Fallgruppe 1 a BAT/VKA, sie erreicht 
jedoch das in der VergGr. III Fallgruppe 1 a 
BAT/VKA geforderte Spitzenmaß an Verantwortung 
nicht. Mitarbeiter sind ihr selbst nichr unterstelle. Die 
von ihr erstellten Konzepte sind für andere Verwal­
tungsbereiche nicht verbindlich. Insofern über­
nimmt sie keine Verantwortung für die Arbeit ande­
rer Abteilungen des Zweckverbandes. Soweit im 
Schriftverkehr allgemeine Belange des Zweckverban­
des oder der einzelner Fachbereiche bzw. Abteilungen 
berühre werden, hat sie sich vorher mit dem Ver­
bandsdirektor bzw. den betroffenen Fachbereichs­
und Abceilungsleicern abzustimmen. Der vorherigen 
Abstimmung unterliegen auch Berichte, die über die 
Verwaltung hinaus weitergeleitet werden sollen, Ver­
öffentlichungen, mündliche Beiträge in den Gremien 
des Verbandes, in Veranstaltungen usw. Die Verant­
wortung der Klägerin im Bereich der Öffentlichkeits­
arbeit ist damit erheblich eingeschränkt. Dies alles 
läßt nicht den Schluß zu, es handele sich um ein 
solches Maß an Verantwortung, das einer weiteren 
Steigerung nicht mehr zugänglich ist. 

e) Die Klägerin hat jedoch ab 1. April 1993 
aufgrund Bewährungsaufstiegs einen Anspruch auf 
die Vergütung der VergGr. III Fallgruppe 1 b 
BAT/VKA. 
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,,Die Gleichscellungspolicik ist tot! Es lebe die ... " 
In etwa so lautet die Bestandsaufnahme feministi­
scher Policikwissenschafclerinnen in einem jüngst er­
schienenen Band zur Gleichscellungspolicik. Er 
macht den Anfang in einer Reihe, die im Campus­
Verlag frauenbewegce Forscherinnen im Umkreis des 
Arbeitskreises Politik und Geschlecht im policikwis­
senschafclichen Berufsverband DVPW unter wohl 
recht wesentlicher Mithilfe von Petra Schäfter (33) 
herausgeben. Sie verfolgen den Anspruch, politologi­
sche Theorie der feministischen Praxis - oder femi­
nistische Theorie der Politik - näher zu bringen. Um 
ein Urteil vorwegzunehmen: Mit der Dokumentati­
on einer Tagung des Arbeitskreises gelinge es, diesem 
gerecht zu werden. 

Die bundesdeutsche Gleichstellungspolitik der 
90er ist eine angepaßte, je nach Bereich wenig, nicht 
oder sogar negativ erfolgreich, sie legitimiere den 
Status quo eher, als daß sie ihn verändert und entra­
dikalisiert feministische Politik und Bewegung. Die­
ses Urteil, das alle Autorinnen des Bandes im Ansatz 
teilen, läßt verschiedene Schlüsse zu. Zum einen 
kann Gleichscellungspolicik eine Absage erteile wer­
den. Dazu tendieren zumindest rhetorisch radikal­
autonom-separaciscische Teile der Frauenbewegung. 
Zum anderen kann Gleichscellungspolicik begleitend 
erweitere werden. Dafür entscheiden sich die Auco­
rinnen, ohne in blanken und leczlich resignativen 
Pragmatismus zu verfallen. Sie betreiben kritische 
und recht heterogene Ursachenforschung, um die 
aktuellen Defizite von Gleichscellungspolicik zu be­
leuchten und verschreiben ebenso heterogene Heil­
mittel, um diese zu beheben. Anzumerken wäre 
schon hier, daß einer G leichscell ungsstelle selbst - der 
Senatsverwaltung für Arbeit und Frauen Berlin - das 
Erscheinen dieses Bandes zu verdanken ist (33). Ist 
das kein Erfolg? 

Die Ursachen für mangelnden Erfolg von Gleich­
stellung, so die Aucorinnen, liegen in deren Institu­
tionen und ihrem politisch-rechtlichen Umfeld selbst 
sowie in ihren Inhalten und Konzepten begründet. 
Birgit Sauer faßt dies schon einleitend und ergänzt 
durch interessante Hinweise zur politischen Kultur­
forschung (30), feministische Ansätze zur Scaacstheo­
rie (31) und Institutionenlehre und den heuristischen 
Wert der Debatte um Gleichheit und Differenz (32) 
zusammen. Einwände gegen Gleichstellungspolitik 



40 

ergäben sich aus der „parriarchalen Prägung von In­
sri tutionen", deren genaue Beschaffenheit allerdings 
leider durchgängig ungeklärt bleibe, aus der „margi­
nalen Institutionalisierung" von Gleichsrellungsar­
beir, dem Druck von mehreren Seiten, der sich ver­
schärfenden Gegenreaktion, der Begrenztheit der 
Ziele von Gleichsrellungspolirik und ihrer Verhaf­
tung in der symbolischen Welt des hierarchisch struk­
turierten Geschlechrerunrerschieds (23 f.). 

Deraillierrer gehe dann Birgit Henjes auf das 
Selbstverständnis kommunaler Frauenbeaufrragrer 
ein, das sie in einer kleinen Studie für den Raum 
Hannover untersuchte. Ziele, so ihr Ergebnis, wür­
den unklar oder sehr allgemein definiere, strategisch 
kleine Schritte gewählr und die Arbeit als erfolgreich 
eingeschätzt - was im Widerspruch dazu stehe, daß 
sich real für Frauen so wenig verändere. Die 
Selbsteinschätzung orientiere sich jedoch an den in­
srirurionellen Rahmenbedingungen des Handelns in 
einer Verwaltung, die Frauenpolitik nur marginal 
verankere. Interessanter ist, daß diese schlechten 
Ausgangsbedingungen nicht nur durch Bedarfsana­
lysen zu verbessern wären (58), sondern auch durch 
die produkriv-krirische Begleitung von Gleichsrel­
lungsarbeir durch die Frauenbewegung (59 f.). Ge­
rade diese wird von Gleichsrellungsbeaufrragren 
doch oft als unsoldidarisch, deren Arbeit wiederum 
von der Bewegung als unzureichend eingeschätzt. 
Wären sich beide Seiten darüber im Klaren, wie sehr 
sie aufeinander angewiesen sind, ließe sich hier ef­
fektiver handeln (so auch Rudolph S. 66 f., Rühm­
korf bei Henjes S. 78). 

Zu den Ursachen für mangelnde Effektivität ge­
hören vorrangig die institutionellen Handlungsbe­
dingungen der Gleichsrellungsarbeir. Clarissa Ru­
dolph weise nach, daß nicht etwa die Frauenbewe­
gung hier agiere, sondern Parteien eine wesenrliche 
Rolle spielen. Erwartungsgemäß entpuppt sich die 
SPD als die „bessere Gleichsrellerin", kranke jedoch 
an einem reduzierten Konzept von Gleichstellung. 
Der parreienorienrierce Vergleich von Ausstattung 
und Inhalten der Gleichstellungsarbeit lohne die Lek­
türe (insbes. S. 68 ff.). Theoretisch weit anspruchs­
voller muß diese zunächst bei Cerstin Gerecht ausfal­
len, die sich allgemeiner mir dem Zusammenhang 
zwischen Gleichsrellungspolirik und politischem 
Prozeß befaßt. Das Beispiel der pol irischen Aushand­
lungsprozesse um die Reform des Abrreibungsrechrs 
im Zuge der deutschen Vereinigung veranschauliche 
allerdings die Bewegung zwischen Eigen- und Allge­
meininteresse, oder Interesse und Moral, in der sich 
sowohl Frauenpolitik als auch Parteien bewegen. Ur­
sache für Defizite ist nach Gerecht die mangelnde 
Bezugnahme auf allgemeine Interessen; ein Mittel 
dagegen der Rekurs auf „das, was alle angehe" und 
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entsprechend parreiübergreifende Initiativen hervor­
rufe (96, 112). 

Als weitere Ursache für Defizite der Frauenpolitik 
konstatiere dann Christine Färber, selbst langjährige 
Frauenbeauftragte der Freien Universität Berlin, die 
Unklarheit und mangelnde Durchsetzbarkeit von 
Gleichstellungsrecht. Es fälle auf, daß Birgit Sauer 
dies in der Einleitung als Kritik am Reche selbst 
i nrerprecierr (21), während sich der Bei trag auch als 
Aufruf nicht nur zur uczung von Reche, sondern 
vor allen Dingen zur sankrionenrrächcigeren Ausge­
staltung von Gleichsrellungsge erzen (116 f.) und -
nicht zuletzt für STREIT-Leserinnen von Interesse -
zur Mit- und Zusammenarbeit von spezialisierten 
Juristinnen lesen läßt: ,,Gleichsrellungspolirik ist ein 
Konflikt und ein Kampf, das LADG (Landesantidis­
kriminierungsgesecz Berlin, S.B.) ist eine Waffe, die 
es zu verbessern gil r." (120) 

Der Hochschschulbereich ist neben dem öffent­
lichen Dienst bislang weitgehend gleichscellungsresi­
srenc (Nachweise bei Rudolph S. 78 f., Wobbe S. 126 
f.). eben den von Färber analysierten rechrlichen 
Ursachen fallen dort die hiscorischen und inscicu­
rionssoziologischen Gründe ins Gewicht, denen sich 
Theresa Wobbe widmet. Der Bruch einer jungen 
inrelektuellen Tradition von Akademikerinnen durch 
die Nazis und die 1968 oder zuletzt in der deutschen 
Vereinigung verpaßte Chance, aufzuholen, prägen 
die deutsche Universität in einer Weise, die beispiels­
weise mir den USA nicht zu vergleichen ist: Dort, so 
schildere Wobbe, konnten in den Frauencolleges und 
an den Universitären Traditionen und auch professio­
nelle Lobbys entstehen, die global vorfindbare Mar­
ginalisierungsbescrebungen abfangen (130 ff.). In 
Deutschland beobachtet Wobbe dagegen zuneh­
mend die Reduktion von Forscherinnen auf Frauen­
forscherinnen (130), was inhalrlich zensiere und aus­
schließe sowie hochqualifizierte Frauen um wenige 
Positionen ringen läßt. Das Mittel gegen diese 
Schwierigkeiten sei „Entdramarisierung" (134), ein 
,,nüchternes Beharren auf Frauenförderung" (136). 
„Eine Ancidiskriminierungs- und Förderpolicik 
stützt und stärke die Möglichkeiten von Frauenfor­
schung und feministischer Politik" (135). Und keine 
Frau solle dazu gezwungen werden, (explizit) femini­
stisch zu arbei ren (136). 

Zwischen Theorie und Praxis ist der Beitrag von 
Anja Ruf und Uta Rupperc angesiedelt. ie diagno­
stizieren nicht immer ganz unproblematisch verkür­
zend die deur ehe Frauenbewegung als euro- und 
echozencrisch, ohne jedoch Gleichscellungspolicik 
damit zu verabschieden. Vielmehr seien „wir" darauf 
angewiesen, von der internationalen Frauenbewe­
gung und insbesondere den Frauen des Südens zu 
lernen (172), die in ihren Gleichsrellungskonzepcen 
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radikaler die Grundlagen von Staat und Gesellschaft 
- Sexismus, Rassismus und Klassenherrschaft - in 
Frage stellten (164 ff.). Das bedeute, als privilegierte 
Frauen abzugeben - also beispielsweise die Quote für 
Schwarze Frauen zu quotieren (172) - und mehr zu 
wollen: ein Ende der Unterdrückung aller Frauen, 
nicht nur der des Nordens. 

Hinzuweisen bleibt auf die theoretischeren Bei­
träge von Silvia Kontos, Mechthild Jansen und Elke 
Biester. Kontos verweist auf die im deutschen Femi­
nismus zunehmende Theorie-Praxis-Schere (38 f.), 
die je nach politischem Kontext und utzen des 
Theoretisierens zu schließen sei. Betone das Patriar­
chat Differenz, so gelte es, Gleichheit einzufordern; 
setze ein Staat auf die Gleichheit, so sei Differenz zu 
betonen (45 f.). Zudem müsse sich Gleichstellungs­
politik stärker an Männer richten -bei Kontos findet 
sich beispielhaft die Forderung nach Männerhäusern, 
denn:,, icht mehr der Weg hinein, sondern der Weg 
hinaus aus dem Frauenhaus ist mittlerweile das Prob­
lem" (52). Auch Jansen meint, daß Gleichstellungs­
politik für Männer attraktiv werden müsse (150). 
„Radikale" und „reformistische" Politik sollten nicht 
nur Privarheit und Öffentliches sowie den Arbeitsbe­
griff radikalisieren (151), sondern die gleiche, aner­
kennungstheoretisch zu fassende Freiheit für alle for­
dern (153) - erst das verwirkliche Demokratie (155). 

Demokratie schließlich kann nach Biester auch 
wissenschaftlicher Bezugspunk werden: In ihrer ab­
schließenden, ideenträchrigen Forschungsskizze 
weist sie insbesondere darauf hin, daß Insrirurionen 
und vorrangig der Staat genauerer Untersuchung 
bedürfen. Eine feministische und „harre" Politikwis­
senschaft (vgl. 182) wird dann nicht nur der Politik 
mehr zu sagen haben, sondern, das sei aus dieser Sicht 
erlaubt, auch und nicht zuletzt das Recht differenzier­
ter wahrnehmen können. Der Mangel an juristi­
schem Fachwissen ließe sich durch interdisziplinäre 
Zusammenarbeit unter Offenlegung der unter­
schiedlichen Herangehensweisen, Prämissen und 
Grenzen sicherlich gewinnbringend kompensieren. 
Die Lektüre dieses Bandes ist jedenfalls aus juristi­
scher, politologischer und nicht zuletzt insritutionell­
prakrischer Sicht zu empfehlen. 

Susanne Baer 
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Ceorgia O 'Keeffi, Abendstern V!, 1917 
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Juristinnen, Sozialpädagoginnen, Soziologinnen 
oder Verwaltungsfachfrauen, die bei ihrer Arbeit ei­
nen feministischen Ansatz haben, stehen seit den 
Anfängen der euen Frauenbewegung auch heure 
immer wieder vor der Frage, ob sie sich in die Insti­
tutionen begeben oder autonome Frauenarbeit ma­
chen sollten. Frauenbeauftragte in der öffentlichen 
Verwaltung - sei es des Bundes, der Länder oder der 
Kommunen - haben hier oft den negativen Ruf einer 
„Feigenblarrfunkrion", deren Wirksamkeit durch die 
Institutionalisierung und gleichzeitige Integration in 
nach wie vor parriarchale Verwalrungssrrukruren er­
heblich eingeschränkt werde. Die Befürchtungen ge­
hen soweit, daß auf diesem Wege Durchsetzungsver­
mögen und Schlagkraft der autonomen Teile der 
Frauenbewegung weitgehend geschwächt und neu­
rralisierr würden und dies gerade auch die Intention 
der parriarchal denkenden Befürworrerlnnen sei (vgl. 
hierzu u.a. Wagnerova, Langer Marsch durch die 
Gleichstellungsstellen? Zur Diskussion über die In­
stitutionalisierung der Frauenbewegung, Feministi­
sche Studien 1989, S. 106 ff.; Vollmer, Kommunale 
Frauenbüros - Alibistellen oder Instrument der Ver­
änderung?, Frauenforschung 1987, S. 5 ff.; eher op­
timistisch Burgsmüller, Gesetz zur Einrichtung von 
kommunalen Frauenbüros bzw. zur Bestellung von 
Frauenbeauftragten, STREIT 1989, S. 151 f.). 

In Ingrid Alice Mayer haben vor allem die kom­
munalen Frauenbeauftragten (1982 wurde die erste 
kommunale Gleichsrellungssrelle in Köln eingerich­
tet, heure gibt es bundesweit einschließlich des Ge-
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